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(54) Bezeichnung: Display-Palette aus Kunststoff

(57) Hauptanspruch: Display-Palette aus Kunststoff zur La-
gerung von zu transportierenden und zu präsentierenden
Objekten, umfassend
– ein Deck mit einer Unterseite (7), einer von dieser beab-
standeten Oberseite (1) und einem Oberseite (1) und Unter-
seite (7) verbindenden Rand aus vier Randseiten (2.1, 2.2,
2.3, 2.4), von denen sich je zwei gegenüberliegen und par-
allel zueinander verlaufen, wobei benachbarte Randseiten
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4) in Eckbereichen (3) aneinanderstoßen,
– Standelemente, welche von der Unterseite (7) des Decks
abstehend ausgebildet sind, und
– mindestens eine Display-Aufnahme (5.1–5.5) zur Befesti-
gung eines Displays, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Display-Palette mindestens ein im wesentlichen plat-
tenförmig aufgebautes Verbindungselement mit zwei paral-
lelen, äußeren Großseiten zur Verbindung mit einer weite-
ren, baugleichen Display-Palette umfasst, und
– in mindestens einem Eckbereich (3) mindestens einer
Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) eine Aufnahme (6) ausgeformt
ist, welche als Führung zum teilweisen Einschieben des
mindestens einen Verbindungselements entlang einer Ein-
schubrichtung (E) ausgebildet ist, welche parallel zu einer
Längsrichtung der Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), an der die
Aufnahme (6) ausgeformt ist, liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Display-Palette aus
Kunststoff zur Lagerung von zu transportierenden
und zu präsentierenden Objekten. Eine solche Pa-
lette umfasst ein Deck mit einer Unterseite und ei-
ner von dieser beabstandeten Oberseite. Die Ober-
und die Unterseite werden durch einen Rand aus vier
Randseiten verbunden; von den vier Randseiten lie-
gen sich je zwei gegenüber und verlaufen parallel
zueinander. Benachbarte Randseiten stoßen dabei
in Eckbereichen aneinander. Die Display-Palette um-
fasst außerdem Standelemente, beispielsweise Fü-
ße oder Kufen, welche von der Unterseite des Decks
abstehend ausgebildet sind, sowie mindestens eine
Display-Aufnahme zur Befestigung eines Displays.

[0002] Display-Paletten werden einerseits zum
Transport von Objekten, d.h. Waren verwendet. Ein
breites Anwendungsfeld sowie die mögliche Integra-
tion in ein Pfandsystem erfordern eine möglichst ein-
heitliche Ausbildung solcher Paletten, was die Ab-
messungen des Decks, auf welchem die Waren ge-
lagert werden, betrifft. Im Stand der Technik sind bei-
spielsweise Europaletten mit einer Grundfläche des
Decks von 800 × 1200 mm bekannt, bis hin zu Dis-
play-Paletten mit einer Grundfläche von 400 × 600
mm. Für die Aufstellung in Verkaufsräumen ist es vor-
teilhaft, Paletten mit einer möglichst geringen Grund-
fläche zu verwenden, zudem lassen sich Display-Pa-
letten aus Kunststoff in vielen verschiedenen Farbtö-
nen herstellen, die an die Displays angepasst sein
können und in der Regel einen ansprechenderen Ein-
druck als beispielsweise Euro-Paletten aus Holz ma-
chen.

[0003] Bei den sogenannten Display-Paletten han-
delt es sich um Paletten, die auch in Verkaufsräumen
aufgestellt werden, um darauf angeordnete Waren di-
rekt dem Kunden zu präsentieren, ohne dass sie erst
vom Personal in Regale eingeräumt werden müss-
ten, bzw. um diese Waren besonders in den Vorder-
grund zu stellen. Display-Paletten dienen daher so-
wohl dem Transport als auch der Präsentation von
Waren. Dabei werden die Paletten mit sogenannten
Displays ummantelt, welche auf den Kunden anspre-
chender wirken sollen als die reine Präsentation auf
einer Palette. Bei diesen Displays handelt es sich in
der Regel um bedruckte Papp- oder Kartonaufbau-
ten, die in den entsprechenden Aufnahmen zur Be-
festigung des Display, die auf den Deck oder an den
Randseiten angebracht oder ausgebildet sein kön-
nen, befestigt werden. Darüber hinaus können Dis-
plays während des Transports auch zur Sicherung
der auf der Palette gelagerten Waren verwendet wer-
den.

[0004] Eine solche Display-Palette aus Kunststoff ist
beispielsweise in der DE 10 2011 003 999 A1 be-
schrieben, die dort offenbarte Palette hat die Größe

einer ¼-Europalette, d.h. eine Grundfläche von 400
× 600 mm.

[0005] Um eine möglichst hohe Flexibilität haupt-
sächlich bei der Präsentation, bevorzugt aber auch
beim Warentransport zu erhalten, ist es mitunter er-
forderlich, mehrere kleinere Paletten nebeneinander
zu positionieren, beispielsweise um größere Waren
zu präsentieren. In diesem Fall muss dafür gesorgt
werden, dass zwei nebeneinander liegende Paletten
miteinander verbunden werden können, um eine Ver-
schiebung der beiden Paletten relativ zu einander zu
unterbinden. In der US 5,310,063 wird dazu ein Pa-
lettensystem offenbart, bei dem an der Oberseite des
Decks, auf welchem die Waren gelagert werden, an
den Rändern schlitzförmige Öffnungen oder Vertie-
fungen ausgebildet sind, und eine Verbindung erfolgt,
indem ein U-förmiges Verbindungselement mit sei-
nen Schenkeln in je eine Öffnung einer Palette ge-
steckt wird. Die Paletten sind dann gegen seitliche
Verschiebungen in der Ebene des Decks gesichert.
Die Verbindung muss hier erfolgen, bevor Waren auf
der Palette bzw. dem Verbund von Paletten gelagert
werden.

[0006] Auch in der DE 10 2012 004 539 A1 werden
verschiedene Möglichkeiten zur Verbindung mehre-
rer Paletten beschrieben. Eines der dort offenbar-
ten Systeme verwendet Klemmbügel, die in ent-
sprechende Steckausnehmungen an der Obersei-
te der Paletten eingesetzt werden, zur Herstellung
der Verbindung muss hier ebenfalls von oben auf
die Deckoberfläche zugegriffen werden. Weitere Ver-
bindungsmechanismen verwenden magnetische Ele-
mente und sind an der Unterseite der Paletten an-
gebracht. Solche Mechanismen sind aufgrund ihrer
Komplexität störanfälliger als rein mechanische Ver-
bindungen und können außerdem bei unsachgemä-
ßem Umgang beispielsweise mit einem Gabelstapler
beschädigt werden.

[0007] Den im Stand der Technik bekannten Mög-
lichkeiten zur Verbindung zweier Paletten ist gemein,
dass eine solche Verbindung nur hergestellt wer-
den kann, wenn die Paletten nicht beladen sind, da
von oben auf die Deckoberfläche zugegriffen wer-
den muss, oder der Aufbau komplex mittels elek-
tromagnetischer Elemente und Schaltungen ist, was
der häufigen Verwendung beispielsweise in einem
Pfandsystem entgegensteht.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Dis-
play-Palette der eingangs beschriebenen Art dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass möglichst einfache
Mittel zur Verbindung zweier oder mehrerer Paletten
bereitgestellt werden, die es erlauben, eine Verbin-
dung von Paletten auch dann herzustellen, wenn sie
schon beladen sind, um die Flexibilität des Einsatzes
solcher Display-Paletten zu erhöhen.
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[0009] Diese Aufgabe wird bei einer Display-Palet-
te der eingangs beschriebenen Art dadurch gelöst,
dass die Palette mindestens ein im Wesentlichen
plattenförmig aufgebautes Verbindungselement mit
zwei parallelen, äußeren Großseiten zur Verbindung
mit einer weiteren, baugleichen Display-Palette um-
fasst. In mindestens einem Eckbereich mindestens
einer Randseite ist dabei eine Aufnahme ausgeformt,
welche als Führung zum teilweisen Einschieben des
mindestens einen Verbindungselements entlang ei-
ner Einschubrichtung ausgebildet ist. Die Einschub-
richtung liegt dabei parallel zu einer Längsrichtung
der Randseite, an der die Aufnahme ausgeformt ist.
Das Verbindungselement ist bevorzugt aus Kunst-
stoff, kann aber auch aus anderen Materialien, die
die geforderte Härte und Biegesteifigkeit aufweisen,
die ein Verschieben zweier verbundener Paletten ge-
geneinander weitestgehend verhindern, ohne dass
das Verbindungselement bricht. Beispielsweise kön-
nen auch Verbindungselemente aus Holz oder Stahl
verwendet werden. Kunststoff bietet jedoch den Vor-
teil der kostengünstigen Fertigung in hohen Stück-
zahlen.

[0010] Die Aufnahme ist also so ausgebildet, dass
das im wesentlichen plattenförmige Verbindungsele-
ment von der Seite her von außen in die Aufnahme
eingeschoben wird, die Einschubrichtung liegt par-
allel zur Längsrichtung der Randseite, d.h. das Ein-
schieben erfolgt parallel zu der Ebene der Randsei-
te. Die Längsrichtung der Randseite ist dabei die
Richtung parallel zur Kante zwischen Randseite und
Ober- oder Unterseite des Decks, die Querrichtung
diejenige, welche Oberseite und Unterseite verbindet
und senkrecht zur Längsrichtung steht.

[0011] Bevorzugt liegen dabei im eingeschobenen
Zustand die Großseiten des Verbindungselements
parallel zur Randseite, diese Ausführung ist beson-
ders einfach zu handhaben und ermöglicht eine be-
sonders stabile Verbindung hinsichtlich eines Ver-
schiebens senkrecht zur Einschubrichtung.

[0012] Die Verbindung zwischen dem eingeschobe-
nen Verbindungselement und dem Deck ist in den
Richtungen senkrecht zur Einschubrichtung, also in
Richtung der Normalen der Deckebene und der Nor-
malen der Ebene der betreffenden Randseite, bevor-
zugt formschlüssig, um ein reversibles Entfernen und
Einsetzen des Verbindungselements zu erleichtern.
Längs der Einschubrichtung können zwei Paletten,
die durch ein Verbindungselement in der beschrie-
benen Weise verbunden sind, ohne weiteres durch
Ziehen getrennt werden. Um dies zu verhindern und
eine stabilere Verbindung zu erreichen, die ein un-
beabsichtigtes Trennen oder Verschieben zweier Pa-
letten relativ zueinander verhindert, erfolgt die Ver-
bindung zwischen eingeschobenem Verbindungsele-
ment und Deck entlang der Einschubrichtung daher
bevorzugt kraftschlüssig. Dies kann beispielsweise

realisiert werden, in dem das plattenförmige Element
eine Dicke – zwischen den beiden äußeren Großsei-
ten – aufweist, die einem Übermaß entspricht im Ver-
gleich zu einer Öffnung der Aufnahme, in die das plat-
tenförmige Element eingesetzt werden soll. Auf diese
Weise entsteht eine Klemmwirkung, die hohe Haftrei-
bung verhindert, dass das Verbindungselement ver-
sehentlich herausrutscht bzw. zwei Paletten verse-
hentlich voneinander getrennt werden.

[0013] Das Verbindungselement ist im Wesentlichen
plattenförmig aufgebaut, wobei sich die Plattenform
auf die Größenverhältnisse der das Element begren-
zenden Flächen bezieht, eine Platte weist in der Re-
gel zwei Großflächen oder Großseiten und – bei der
hier bevorzugten Quaderform – vier Schmalseiten
auf. Ist das plattenförmige Verbindungselement oval
oder rund geformt, so gibt es nur eine Schmalseite.

[0014] Die Aufnahme kann auf verschiedene Wei-
sen ausgebildet werden. In einer bevorzugten, we-
nig verschleißanfälligen Ausführung umfasst die Auf-
nahme eine gegenüber der Oberfläche der Randseite
nach innen zurückgesetzte Innenwand. Bei einer bei-
spielsweise taschenförmigen Ausbildung der Aufnah-
me ist die Führung – deren Zweck es ist, zu verhin-
dern, dass das Verbindungselement abrutscht oder
aus der Palette nach außen fällt – als Außenwand der
Aufnahme ausgebildet. Nachteilig bei einer taschen-
förmigen Aufnahme ist, dass diese von Verschmut-
zungen, die in eine solche Tasche insbesondere auf-
grund der Nähe zum Boden leicht eindringen und sich
dort festsetzen können, nur schwer befreit werden
kann. Dies kann dazu führen, dass das Verbindungs-
element nicht mehr ohne Weiteres oder nicht so weit
wie notwendig in die Aufnahme eingeführt werden
kann, so dass zwei zusammengefügte Paletten nicht
korrekt aneinander sitzen. In einer vorteilhaften Aus-
gestaltung ist die Außenwand daher nicht durchge-
hend von oben nach unten entlang der Querrichtung
der Randseite ausgebildet, sondern weist die Füh-
rung eine von einer Unterkante der Randseite nach
oben und eine von einer Oberkante der Randseite
– meist identisch mit der Kante zwischen Randsei-
te und Oberseite des Decks – nach unten stehende
gratförmige Erhebung oder Wulst auf. Dabei ist es
ausreichend, wenn sich die gratförmige Erhebung nur
wenig, beispielsweise in einem Bereich von wenigen
Millimetern bis zu etwa 2 cm, je nach Größe der Palet-
te, von der Ober- bzw. Unterkante abhebt. Im Allge-
meinen dürfte beispielsweise eine Höhe von etwa 1
cm eine ausreichende Festigkeit zum einen hinsicht-
lich der Stabilität der Führung und zum anderen auch
gegen Scherkräfte, welche bei einem unbeabsichtig-
ten Verschieben der beiden Paletten senkrecht zur
Einschubrichtung entstehen können, bieten.

[0015] Das plattenförmige Verbindungselement
muss dabei nicht als Vollplatte aus Kunststoff ausge-
staltet sein, sondern kann auch eine gitterförmige In-
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nenstruktur aufweisen, um beispielsweise Material zu
sparen. Auch das Deck ist meist mit einer Gitterstruk-
tur ausgebildet.

[0016] Das Verbindungselement kann auf verschie-
dene Weise ausgestaltet werden, je nachdem, wie
zwei Paletten miteinander verbunden werden sollen,
und wie die Aufnahmen an den Randseiten angeord-
net sind. So können zwei rechteckige Paletten entwe-
der mit ihren kürzeren Seiten oder mit ihren längeren
Seiten aneinander gekoppelt werden. Aus einer Pa-
lette mit den Maßen 400 × 300 mm lässt sich bei einer
Kopplung an den kürzeren Seiten beispielsweise eine
Palette von 800 × 300 mm herstellen, bei einer Kopp-
lung entlang der längeren Seiten eine Palette mit den
Maßen 400 × 600 mm, was einem Viertel der Größe
einer Europalette entspricht. Achtelpaletten mit den
Maßen 400 × 300 mm bieten den Vorteil, dass auf
dem gleichen Raum, den eine Viertelpalette bean-
sprucht, mehrere verschiedene Waren jeweils geson-
dert hervorgehoben präsentiert werden können. Da-
bei ist es möglich, an allen vier Randseiten jeweils
entsprechende Aufnahmen für das Verbindungsele-
ment, also insgesamt acht Aufnahmen vorzusehen,
so dass nur ein Typ eines Verbinders verwendet wer-
den muss. Um die Stabilität der Palette aber nicht
zu beeinträchtigen, ist es alternativ ausreichend, die
Aufnahme nur an zwei einander gegenüberliegenden
Randseiten der Palette auszubilden und dafür ver-
schiedene Typen von Verbindern bereitzustellen.

[0017] In einer ersten Ausführung ist das Verbin-
dungselement daher als ein Verbinder eines ersten
Typs zur Verbindung mit einer weiteren Display-Pa-
lette an der Randseite, an der die Aufnahme aus-
geformt ist, parallel zur Einschubrichtung, ausgebil-
det. Hier werden also zwei Paletten an denjenigen
Randseiten miteinander verbunden, welche parallel
zur Einschubrichtung liegen.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser
Ausführung ist der Verbinder ersten Typs aus zwei
im Wesentlichen plattenförmigen Teilelementen ge-
bildet, wobei je eine der äußeren Großseiten an je
einem der Teilelemente ausgebildet ist, und wobei
die Teilelemente an einer ihrer Schmalseiten mit-
einander verbunden sind. Zusätzlich kann jedes der
Teilelemente zumindest in einem in Bezug auf die
Einschubrichtung oberen und/oder unterem Randbe-
reich, welche jeweils an solchen Schmalseiten aus-
gebildet sind, die an diejenige – hintere – Schmalsei-
te angrenzen, an denen die Teilelemente miteinander
verbunden sind, so ausgebildet, dass sie eine Dicke
aufweisen, die gegenüber dem Abstand zwischen In-
nenwand und Außenwand bzw. gratförmiger Erhe-
bung ein Übermaß aufweist. Auf diese Weise kann ei-
ne kraftschlüssige Klemmverbindung zwischen dem
Verbinder ersten Typs und den Paletten erfolgen.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
dieser Ausführung ist jedes der Teilelemente in einem
vorderen Randbereich, welcher an einer Schmalsei-
te ausgebildet ist, die derjenigen Schmalseite, an
der die Teilelemente verbunden sind, gegenüberliegt,
sich in mindestens einer der beiden Richtungen senk-
recht zur Einschubrichtung verjüngend ausgebildet,
bevorzugt in beiden Richtungen. Dies erleichtert das
Einschieben des Verbindungselements in die Auf-
nahme.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
dieser Ausführung, bei der die Führung gratförmige
Erhebungen umfasst, ist der Bereich zwischen den
Teilelementen im oberen und im unteren Randbe-
reich jeweils als einseitig abgesetzte Nut ausgebildet.
Auf diese Weise wird zum einen ein Anschlag aus-
gebildet, der beispielsweise verhindert, dass der Ver-
binder ersten Typs zu weit in die Aufnahme hineinge-
schoben wird. Zum anderen können die Nuten auch
so bemessen sein, dass die Klemmverbindung zwi-
schen dem Verbindungselement und der Palette ver-
stärkt wird, indem der Abstand der beiden Nuten zu-
einander, d.h. in Querrichtung der Randseite, etwas
größer gewählt wird, als der Abstand der Grate der
gratförmigen Erhebungen zueinander.

[0021] In einer alternativen zweiten Ausführung ist
das Verbindungselement als ein Verbinder eines
zweiten Typs zur Verbindung mit einer weiteren Dis-
play-Palette an einer Randseite senkrecht zu derjeni-
gen, an der die Aufnahme ausgeformt ist, und senk-
recht zur Einschubrichtung ausgebildet.

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser
Ausführung weist der Verbinder zweiten Typs zumin-
dest in einem in Bezug auf die Einschubrichtung obe-
ren und einem unteren Randbereich, welche anein-
ander gegenüberliegenden Schmalseiten ausgebil-
det sind, eine Dicke auf, die gegenüber dem Abstand
zwischen Innenwand und Außenwand bzw. gratför-
miger Erhebung ein Übermaß aufweist. Auch kann
das im Wesentlichen plattenförmige Verbindungs-
element als Ganzes eine entsprechende Dicke auf-
weisen. Auf diese Weise kann eine kraftschlüssige
Klemmverbindung zwischen dem Verbinder zweiten
Typs und der Palette hergestellt werden, ein unbe-
absichtigtes Herausrutschen des Verbinders zweiten
Typs wird auf diese Weise verhindert und die Stabili-
tät eines Verbunds zweier Display-Paletten erhöht.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
dieser Ausführung ist der Verbinder zweiten Typs in
einen in Bezug auf die Einschubrichtung vorderen
und einem hinteren Randbereich, welche aneinander
gegenüberliegenden Schmalseiten ausgebildet sind,
sich in mindestens einer, bevorzugt jedoch den bei-
den Richtungen senkrecht zur Einschubrichtung ver-
jüngend ausgebildet. Dies erleichtert das Einschie-
ben in die Aufnahme.
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[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
dieser Ausführung sind auf dem Verbinder zwei-
ten Typs, bevorzugt auf derjenigen Großseite, wel-
che im eingeschobenen Zustand nach außen weist,
Anschläge zum Verhindern eines vollständigen Ein-
schiebens in die Aufnahme ausgebildet. In Bezug
auf die Länge entlang der Einschubrichtung sind die-
se Anschläge bevorzugt mittig ausgebildet, so dass
der Verbinder zweiten Typs in jede der Aufnahmen
der beiden miteinander verbundenen Paletten mit der
gleichen Tiefe eingreift, was insbesondere dann von
Vorteil ist, wenn die Tiefe der Aufnahmen größer ist
als die Längsausdehnung des Verbinders zweiten
Typs.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
dieser Ausführung, bei der die Führung gratförmige
Erhebungen umfasst, sind auf derjenigen Großsei-
te, welche im eingeschobenen Zustand nach außen
weist, Stützerhebungen zur Abstützung gegen eine
Kante des Grats ausgebildet. Auch hier kann der Ab-
stand zwischen den Erhebungen auf der Rückseite
des Verbindungselements in Querrichtung der Rand-
seite so gewählt werden, dass er etwas größer als
der Abstand der Kanten der gratförmigen Erhebun-
gen zueinander ist, um die Klemmverbindung weiter
zu stärken, bzw. um überhaupt eine Klemmverbin-
dung herzustellen, falls die Dicke des plattenförmi-
gen Elements in den Randbereichen nicht so gewählt
wurde, dass schon auf diese Weise eine Klemmver-
bindung hergestellt werden kann.

[0026] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist das im Wesentlichen platten-
förmige Verbindungselement aus zwei plattenförmi-
gen Teilelementen zusammengesetzt, welche an ei-
ner ihrer Schmalseiten durch ein Kunststoffscharnier-
gelenk verbunden sind. Das Kunststoffscharnierge-
lenk ist dabei jeweils bevorzugt mit einem vorgege-
benen Abstand zu einer Kante zwischen Schmalseite
und Großseite ausgebildet, so dass die beiden Teil-
elemente in einem aufgeklappten Zustand mit ihren
Schmalseiten bündig aneinander liegen können. Der
Abstand entspricht dabei der Hälfte des Abstands
zwischen den zwei plattenförmigen Teilelementen in
der Ausführung des Verbindungselements als Ver-
binder ersten Typs, das Gelenk kann die Funktion
des Anschlags bei dem Verbinder zweiten Typs über-
nehmen. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem
Verbindungselement sowohl den Verbinder ersten
Typs als auch den Verbinder zweiten Typs zu rea-
lisieren. Das Verbindungselement ist bevorzugt ein-
stückig aus Kunststoff gefertigt, das Kunststoffschar-
niergelenk ist als Festkörpergelenk durch an dieser
Stelle sehr dünnen Kunststoff ausgebildet. Um ein
versehentliches Umklappen zu verhindern, können
Verriegelungselemente integriert sein, die das Ver-
bindungselement entweder in der Form des ersten
Verbinders oder in der des zweiten Verbinders fixie-
ren.

[0027] In einer anderen besonders bevorzugten
Ausführung ist das Verbindungselement modular
aus einem ersten, im Wesentlichen plattenförmigen
Grundmodul und einem zweiten, im Wesentlichen
plattenförmigen Grundmodul ausgebildet, wobei bei-
de Grundmodule sowohl in Längsrichtung, also min-
destens einer ihrer Schmalseiten, als auch in Quer-
richtung, also an mindestens einer ihrer Großsei-
ten miteinander über Steckverbindungen verbind-
bar sind. Bei einer Steckverbindung lassen sich so-
wohl der Verbinder ersten Typs als auch der Ver-
binder zweiten Typs durch Zusammenstecken zwei-
ter Grundmodule herstellen. An einem der Module
sind dafür dann beispielsweise Stecker ausgebildet,
an dem anderen entsprechende Buchsen, auch eine
gemischte Anbringung von Stecker und Buchsen ist
denkbar. Ergänzt werden kann dies durch Rasten, die
ein unwillkürliches Trennen zweier Module voneinan-
der verhindern. Die Steckverbindung kann auch mit
einer Führung versehen sein.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung dieser Variante ist zur Verbindung des ersten
Grundmoduls mit dem zweiten Grundmodul in ei-
ner Längsrichtung an einer Schmalseite des ersten
Grundmoduls eine erste Schwalbenschwanzführung
und an einer Schmalseite des zweiten Grundmo-
duls eine an die die ersten Schwalbenschwanzfüh-
rung angepasste erste Schiene ausgebildet. Ergän-
zend oder alternativ ist zur Verbindung des ersten
Grundmoduls mit dem zweiten Grundmoduls in einer
Querrichtung an einer Großseite des ersten Grund-
moduls eine zweite Schwalbenschwanzführung und
an einer Großseite des zweiten Grundmodul eine
an die zweite Schwalbenschwanzführung angepass-
te zweite Schiene ausgebildet. Gegenüber einer rei-
nen Steckverbindung hat dies den Vorteil, dass die
Grundmodule nicht so leicht voneinander getrennt
werden können, die Verbindung also stabiler wird. Da
jedes der beiden Grundmodule in eine andere Palet-
te eingreift, wird auf diese Weise die Verbindung zwi-
schen den Paletten verstärkt. Diese Ausführung um-
fasst in äquivalenter Weise auch ein erstes Grundmo-
dul, an dem eine oder beide der Schienen ausgebil-
det sind, oder ein zweites Grundmodul, an dem eine
oder beide der Schwalbenschwanzführungen ausge-
bildet sind.

[0029] In einer besonderen Ausgestaltung dieser
Variante ist aus zwei ersten Grundmodulen und zwei
zweiten Grundmodulen ein Verbinder dritten Typs
zur Verbindung von vier Display-Paletten ausgebil-
det, wobei je zwei verschiedene Grundmodule in
Längs- und in Querrichtung miteinander verbunden
sind. Man erhält hier eine hohe Flexibilität hinsichtlich
der Verbindungsmöglichkeiten verschiedener Palet-
ten. Je nach Bedarf lassen sich Verbünde mehrerer
Paletten herstellen. Die Größe der Paletten ist dabei
grundsätzlich beliebig, bevorzugt liegt die Größe bei
400 × 300 mm, gegenüber den im Stand der Technik
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bekannten Display-Paletten mit Größen von einem
Viertel einer Europalette handelt es sich also um „Mi-
ni-Display-Paletten“.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
ist an einer der Randseiten der Display-Palette ei-
ne taschenförmige Lageraufnahme zur Lagerung des
Verbindungselements oder, wenn dieses mehreren
Einzelteilen zusammengesetzt ist, mindestens ei-
nes seiner Einzelteile ausgebildet ist. Beispielsweise
kann in jeder Palette eine Aufnahme für zwei Grund-
module ausgebildet sein, die Verbindungselemente
können dort gelagert werden, wann sie nicht benutzt
werden, so dass sichergestellt werden kann, dass
Verbindungselement und Palette immer einen Ver-
bund geben. Auch kann auf diese Weise dem Verlust
des gegenüber der Palette wesentlich kleineren Ver-
bindungselements vorgebeugt werden, wenn die Pa-
letten voneinander getrennt werden. Schließlich wird
außerdem ein flexibler Einsatz vor Ort, beim Kunden
ermöglicht.

[0031] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinatio-
nen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung einsetzbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0032] Nachfolgend wird die Erfindung beispielswei-
se anhand der beigefügten Zeichnungen, die auch er-
findungswesentliche Merkmale offenbaren, noch nä-
her erläutert. Es zeigen

[0033] Fig. 1 eine Display-Palette in Draufsicht von
schräg oben ohne Verbindungselement,

[0034] Fig. 2a eine Seitenansicht der Palette aus
Fig. 1 auf die kürzere Seite,

[0035] Fig. 2b eine Seitenansicht auf die Palette aus
Fig. 1 auf längere Seite,

[0036] Fig. 3 einen Verbinder ersten Typs,

[0037] Fig. 4a eine Palette, in die der Verbinder aus
Fig. 3 eingesetzt ist,

[0038] Fig. 4b zwei durch den Verbinder aus Fig. 3
verbundene Paletten,

[0039] Fig. 4c eine Palette mit dem Verbinder aus
Fig. 3 in einer Lageraufnahme,

[0040] Fig. 5a, Fig. 5b einen Verbinder zweiten
Typs,

[0041] Fig. 6a eine Palette, in die der Verbinder aus
Fig. 5 eingesetzt ist,

[0042] Fig. 6b zwei durch den Verbinder aus Fig. 5
verbundene Paletten,

[0043] Fig. 7 eine Palette mit Aufnahmen an jeder
der vier Randseiten,

[0044] Fig. 8a–c eine dritte Ausführung eines Ver-
bindungselements und

[0045] Fig. 9a–c eine vierte Ausgestaltung eines
Verbindungselements.

[0046] In Fig. 1 ist eine Display-Palette aus Kunst-
stoff zur Lagerung von zu transportierenden und prä-
sentierenden Objekten dargestellt. Diese Display-Pa-
lette umfasst ein Deck mit einer – hier nicht gezeigten
– Unterseite, einer von dieser beabstandeten Ober-
seite 1 und einem Oberseite 1 und Unterseite ver-
bindenden Rand aus vier Randseiten 2.1, 2.2., 2.3
und 2.4, von denen sich je zwei gegenüberliegen und
parallel zueinander verlaufen, und wobei benachbar-
te Randseiten in Eckbereichen 3 aneinanderstoßen.
Die hier gezeigte Display-Palette ist rechteckig ge-
formt, die kürzeren Randseiten sind mit 2.1 und 2.3
gekennzeichnet, die längeren Randseiten mit 2.2 und
2.4. Die Randseiten können beispielsweise von oben
gesehen eine Länge von 300mm und 400mm, von
400mm und 600mm, oder beliebige andere Maße
aufweisen. Auch eine quadratische Ausbildung des
Decks ist selbstverständlich möglich.

[0047] Die Display-Palette weist außerdem Stand-
elemente in Form von Füßen 4 auf, die von der Un-
terseite des Decks abstehend ausgebildet sind. Die
Füße 4 sind hier innen mindestens teilweise hohl, so
dass mehrere Display-Paletten gleichen Typs nest-
bar sind, wenn sie im leeren Zustand aufeinander ge-
stapelt gelagert werden. Anstelle von Füßen 4 kön-
nen die Standelemente, wenn es erforderlich ist, glei-
chermaßen als Kufen ausgebildet sein, oder bei grö-
ßeren Paletten auch Kombinationen von Füßen und
Kufen umfassen. Eine Display-Palette weist außer-
dem mindestens eine Aufnahme für die Aufnahme
eines Displays, d.h. beispielsweise einer bedruckten
Kartonage, welche die auf der Palette gelagerten Wa-
ren umgibt, auf. Die vorliegende Display-Palette ist
für die Aufnahme verschiedener Typen von Displays,
die mit verschiedenen Aufnahmen mit der Palette
verbunden werden, geeignet, sie weist mehrere ver-
schiedene Typen von Aufnahmen 5.1–5.6 auf, wobei
die schlitzförmige Aufnahme 5.3 und die schwalben-
schwanzführungsförmige Aufnahme 5.6 auch zu ei-
ner einzigen Aufnahme kombiniert sein können.

[0048] Die Display-Palette umfasst außerdem min-
destens ein im Wesentlichen plattenförmig aufge-
bautes Verbindungselement aus Kunststoff mit zwei
parallelen äußeren Großseiten zur Verbindung mit
einer weiteren, baugleichen Display-Palette. Solche
Verbindungselemente sind beispielsweise in Fig. 3,
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Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt und werden später
ausführlich beschrieben.

[0049] Bei der Display-Palette ist in mindestens ei-
nem Eckbereich 3 mindestens einer Randseite 2.1,
2.2, 2.3 oder 2.4 eine Aufnahme 6 ausgeformt, wel-
che als Führung zum teilweisen Einschieben des
mindestens einen Verbindungselements entlang ei-
ner Einschubrichtung ausgebildet ist. Im vorliegen-
den Fall sind an den beiden kürzeren Längsseiten 2.1
und 2.3 jeweils zwei Aufnahmen 6 ausgebildet.

[0050] Genauso gut ist es allerdings auch möglich,
die Aufnahmen 6 an den längeren Schmalseiten 2.2
und 2.4 auszubilden, oder an allen vier Randseiten
entsprechende Aufnahmen 6 ausbilden.

[0051] In Fig. 2a und Fig. 2b sind Seitenansich-
ten der in Fig. 1 gezeigten Display-Palette gezeigt,
Fig. 2a zeigt die schmalere Randseite 2.1 bzw.
2.3, Fig. 2b die längere Randseite 2.2 bzw. 2.4. In
Fig. 2a ist außerdem die Einschubrichtung durch den
Doppelpfeil E angedeutet, sie liegt parallel zu einer
Längsrichtung der Randseite 2.1, 2.3, allgemein par-
allel zu der Randseite, an der die Aufnahme 6 ausge-
formt ist. Im eingeschobenen Zustand liegen hier die
Großseiten des Verbindungselements parallel zu der
Randseite. Bevorzugt ist außerdem die Verbindung
zwischen eingeschobenem Verbindungselement und
Deck in den Richtungen senkrecht zur Einschubrich-
tung formschlüssig und entlang der Einschubrichtung
kraftschlüssig. In Fig. 2a und Fig. 2b ist außerdem die
Unterseite 7 des Decks gekennzeichnet. Die Dicke
der Randseiten 2.1–2.4, d.h. ihre Ausdehnung quer
zu Einschubrichtung entspricht hier im Eckbereich 3
dem Abstand zwischen Oberseite 1 und Unterseite 7.

[0052] In der in Fig. 2a und Fig. 2b gezeigten Aus-
führung umfasst die Aufnahme 6 eine gegenüber der
Oberfläche der Randseite – hier der Randseite 2.1
bzw. 2.3 – zurückgesetzte Innenwand 8. Die Führung
kann dann entweder als Außenwand der Aufnahme
6 ausgebildet sein, die Aufnahme 6 ist dann taschen-
förmig oder – wie hier gezeigt – sie umfasst eine
von der Unterkante der Randseite nach oben und
eine von der Oberkante der Randseite nach unten
stehende gratförmige Erhebung 9.1 bzw. 9.2. Diese
Ausbildung erleichtert insbesondere das Einführen
des Verbindungselements und erlaubt einen leich-
teren Zugang zur Aufnahme 6, insbesondere, wenn
diese gereinigt werden muss. An der Randseite 2.2.
und entsprechend an der Randseite 2.4 ist außer-
dem eine taschenförmige Lageraufnahme 10 zur La-
gerung des Verbindungselements ausgebildet. Falls
das Verbindungselement aus mehreren Einzelteilen
zusammengesetzt ist, kann die Lageraufnahme auch
so ausgebildet sein, dass sie eines oder mehrere der
Einzelteile aufnimmt, es können auch die Einzeltei-
le in verschiedenen Lageraufnahmen aufgenommen
werden. Wird nur ein Verbindungselement verwen-

det, so reicht auch die Ausbildung einer Lageraufnah-
me aus.

[0053] Wenn, wie im Fig. 2a, Fig. 2b gezeigten Bei-
spiel, nur an den kürzeren Schmalseiten 2.1 und 2.3
Aufnahmen 6 angeordnet sind, ist es notwendig, ver-
schiedene Verbindungselemente zu verwenden, je
nachdem, ob zwei Display-Paletten mit den längeren
Randseiten 2.2 und 2.4, oder mit den kürzeren Rand-
seiten 2.1. und 2.3 aneinander gekoppelt werden sol-
len. Befinden sich an allen vier Randseiten 2.1–2.4
Aufnahmen 6, so reicht ein Typ eines Verbindungs-
elements aus.

[0054] In Fig. 3 ist nun ein als Verbinder eines ersten
Typs 11 ausgestaltetes Verbindungselement darge-
stellt, der Verbinder ersten Typs 11 ist zur Verbindung
mit einer weiteren Display-Palette an der Randseite
ausgebildet, an welcher die Aufnahme 6 ausgeformt
ist, d.h. parallel zur Einschubrichtung E. Der in Fig. 3
gezeigte Verbinder ersten Typs 11 dient also der Ver-
bindung der in Fig. 1 gezeigten Display-Palette mit
einer weiteren Palette an den kürzeren Schmalseiten
2.1 bzw. 2.3. In Fig. 4a ist die in Fig. 1 gezeigte Pa-
lette dargestellt, wobei hier ein Verbinder ersten Typs
11 in eine Aufnahme 6 eingeführt ist. Fig. 4b zeigt
zwei Display-Paletten gleichen Typs, die mit einem
Verbinder ersten Typs 11 verbunden sind, und Fig. 4c
zeigt eine Display-Palette, bei der der Verbinder ers-
ten Typs 11 in der Lageraufnahme 10 angeordnet ist.

[0055] Der in Fig. 3 gezeigte Verbinder ersten Typs
wird aus zwei im Wesentlichen plattenförmigen Teil-
elementen 12.1, 12.2 gebildet. Eine Platte, bzw. ein
solches plattenförmiges Element hat in der Regel
zwei Großseiten und vier Schmalseiten, hier ist je ei-
ne der Großseiten des Verbindungselements an je
einem der Teilelemente 12.1, 12.2 ausgebildet. Die
Großseite 13.1 des Teilelements 12.1 entspricht also
einer der Großseiten des Verbindungselements, ent-
sprechend weist das Teilelement 12.2 eine hier nicht
dargestellte Großseite auf. Die beiden Teilelemente
12.1 und 12.2 sind an einer ihrer Schmalseiten mit-
einander verbunden. Jedes der beiden Teilelemente
12.1 und 12.2 weist außerdem zumindest in einem in
Bezug auf die Einschubrichtung oberen Randbereich
und einem unteren Randbereich, welche an Schmal-
seiten ausgebildet sind, die an die Schmalseite an-
grenzen, an denen die Teilelemente 12.1 und 12.2
miteinander verbunden sind, eine Dicke auf, die ge-
genüber dem Abstand zwischen Innenwand 8 und
Außenwand bzw. gratförmiger Erhebung 9 der Auf-
nahme 6 an der Display-Palette ein Übermaß auf-
weist, so dass eine besonders gute kraftschlüssige
Verbindung durch Klemmwirkung entsteht, wenn das
Verbindungselement in die Aufnahme 6 eingescho-
ben wird. In Fig. 3 sind der obere und der unte-
re Randbereich nicht gesondert gekennzeichnet, hier
weist das gesamte Teilelement 12.1 bzw. 12.2 eine
entsprechende Dicke auf, was fertigungstechnisch
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aufgrund der Verwendung ebener Flächen einfacher
zu realisieren ist.

[0056] Jedes der Teilelemente 12.1 und 12.2 ist au-
ßerdem in einem vorderen Randbereich 14, welcher
an einer Schmalseite ausgebildet ist, die derjeni-
gen Schmalseite, an der die Teilelemente 12.1, 12.2
miteinander verbunden sind, gegenüberliegt, sich in
mindestens einer der beiden Richtungen senkrecht
zur Einschubrichtung, hier in beiden Richtungen ver-
jüngend ausgebildet. Dadurch wird das Einschieben
erleichtert. An derjenigen Seite des Verbinders ers-
ten Typs an welchem die beiden Teilelemente 12.1
und 12.2 verbunden sind, sind außerdem Wülste 15
ausgebildet, welche längs der Kante der Schmalseite
verlaufen, an der die beiden Teilelemente 12.1 und
12.2 verbunden sind. Diese Wülste 15 erlauben ei-
ne bessere Handhabung, wenn der Verbinder ers-
ten Typs wieder aus der Aufnahme 6 oder auch aus
der Lageraufnahme 10 entfernt werden soll, so lässt
sich beispielsweise mit einem entsprechenden Werk-
zeug oder mit den Fingern dahinter greifen, um das
Verbindungselement aus der Aufnahme 6 zu entfer-
nen. Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn die bei-
den Teilelemente 12.1 und 12.2 an je einer Schmal-
seite verbunden sind, welche dann die gemeinsamen
Rückseite 16 des Verbinders ersten Typs 11 bilden,
der Verbinder ersten Typs 11 ist dann U-förmig ge-
formt. Ist die Aufnahme 6 jedoch nicht taschenförmig
ausgebildet, sondern weist die Führung gratförmige
Erhebungen auf, so ist bevorzugt der Bereich zwi-
schen den Teilelementen 12.1 und 12.2 im oberen
und unteren Randbereich jeweils als einseitig abge-
setzte Nut 17 ausgebildet. Deren Maße können dabei
so bemessen sein, dass beim Einschieben auch eine
Klemmwirkung zwischen der Kante der gratförmigen
Erhebung 9.1 und 92.2 sowie der mittleren Fläche der
Nut 17 zwischen den beiden Teilelementen 12.1 und
12.2 entsteht.

[0057] In den Fig. 5a und Fig. 5b ist ein als Verbin-
der zweiten Typs 18 ausgestaltetes Verbindungsele-
ment gezeigt, welches zur Verbindung mit einer wei-
teren Display-Palette an einer Randseite senkrecht
zu derjenigen, an der die Aufnahme 6 ausgeformt ist,
und senkrecht zur Einschubrichtung, ausgebildet ist.
Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist dies also ei-
ne Verbindung entlang einer der längeren Schmalsei-
ten der Display-Palette. Ein in die Aufnahme 6 einge-
setzter Verbinder zweiten Typs 18 ist in Fig. 6a ge-
zeigt, Fig. 6b zeigt zwei durch einen Verbinder zwei-
ten Typs verbundene Paletten.

[0058] Auch hier weist der Verbinder zweiten Typs
18 zumindest in einem in Bezug auf die Einschubrich-
tung oberen und einem unteren Randbereich, wel-
cher an einander gegenüberliegende Schmalseiten
ausgebildet sind, eine Dicke auf, welche gegenüber
dem Abstand zwischen Innenwand 8 der Aufnahme
6 und deren Außenwand bzw. gratförmiger Erhebung

9.1, 9.2 ein Übermaß auf. Die Dicke des zweiten Ver-
binders, d.h. der Abstand zwischen den beiden Groß-
seiten, kann auch so gewählt werden, dass sie durch-
gehend ein entsprechendes Übermaß aufweist, was
fertigungstechnisch einfacher zu handhaben ist, da
dann nur ebene Flächen hergestellt werden müssen.
In Fig. 5a ist der Verbinder zweiten Typs 18 in einer
Ansicht von schräg oben gezeigt. Fig. 5b zeigt eine
Ansicht auf die obere bzw. die untere Schmalseite.

[0059] Der Verbinder zweiten Typs 18 ist außerdem
in einem in Bezug auf die Einschubrichtung vorde-
ren Randbereich und einem hinteren Randbereich
19.1 und 19.2, welche an einander gegenüberliegen-
de Schmalseiten ausgebildet sind, sich in den bei-
den Richtungen senkrecht zur Einschubrichtung ver-
jüngend ausgebildet. Die Einschubrichtung E ist in
Fig. 5b zum besseren Verständnis angedeutet. Die
Verjüngung erleichtert das Einschieben, es handelt
sich um eine Einschubhilfe.

[0060] Grundsätzlich reicht es aus, einen plattenför-
miges Element als Verbinder zweiten Typs 18 zu
verwenden, das eine innere Großfläche 20.1 und
eine äußere Großfläche 20.2 aufweist, insbesonde-
re wenn die Aufnahme 6 taschenförmig ausgebildet
ist. Bevorzugt sind jedoch auf den Verbinder zwei-
ten Typs 18, bevorzugt auf derjenigen Großfläche
20.2, welche im eingeschobenen Zustand nach au-
ßen weist, Anschläge 21 zur Verhinderung eines voll-
ständigen Einschiebens in die Aufnahme 6 ausgebil-
det. In Bezug auf die Länge entlang der Einschubrich-
tung sind diese bevorzugt mittig angeordnet.

[0061] Bei einer Display-Palette, bei welcher die
Führung gratförmiger Erhebungen 9 umfasst, wie in
Fig. 1 gezeigt, sind bevorzugt auf der äußeren Groß-
fläche 20.2, also derjenigen Großfläche, welche im
eingeschobenen Zustand nach außen weist, Stüt-
zerhebungen 22 zur Abstützung gegen eine Kante
der gratförmigen Erhebung 9 ausgebildet. Die La-
ge dieser Stützerhebungen 22 kann dabei so ausge-
wählt sein, dass außerdem die Klemmwirkung, d.h.
die kraftschlüssige Verbindung entlang der Einschub-
richtung verbessert wird. Der Abstand der nach au-
ßen weisenden Oberflächen der Stützerhebungen 22
ist in diesem Fall etwas größer als der Abstand der
Kanten der gratförmigen Erhebungen 9 einer Aufnah-
me 6 zueinander.

[0062] Um zu verhindern, dass je nachdem, an wel-
cher Seite zwei Display-Paletten zusammengesetzt
werden sollen, verschiedene Verbindungselemen-
te verwendet werden müssen, gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten. Beispielsweise lassen sich Palet-
ten verwenden, bei denen sowohl an den längeren
Schmalseiten 2.2 und 2.4, als auch an den kürzeren
Schmalseiten 2.1 und 2.3 Aufnahmen 6 ausgebildet
sind. Ein Beispiel für eine solche Palette ist in Fig. 7
dargestellt.
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[0063] Alternativ lassen sich auch Verbindungsele-
mente konstruieren, die von einem Verbinder ersten
Typs in einen Verbinder zweiten Typs umgewandelt
werden können, wobei die Umwandlung am Element
selbst ohne zusätzliche Hilfsmittel realisiert werden
kann. Ein erstes solches als Kombinationsverbinder
23 ausgestaltetes Verbindungselement ist in Fig. 8a–
c dargestellt. Der Kombinationsverbinder 23 ist aus
zwei plattenförmigen Teilelementen 24 zusammen-
gesetzt, welche an einer ihrer Schmalseiten durch
ein Kunststoffscharniergelenk 25 verbunden sind. Mit
diesen Kombinationsverbinder 23 lässt sich ein Ver-
binder ersten Typs, wie er in Fig. 8a gezeigt ist, oh-
ne weiteres, d.h. ohne zusätzliche Hilfsmittel in ei-
nen Verbinder zweiten Typs umwandeln, wie er in
Fig. 8c gezeigt ist. Fig. 8b zeigt den Übergang. Auf
diese Weise lässt sich das gleiche Verbindungsele-
ment für die Verbindung zweier Display-Paletten so-
wohl an der längeren Schmalseite als auch an der
kürzeren Schmalseite realisieren, obwohl nur an ei-
nem der beiden Typen von Schmalseiten Aufnah-
men 6 ausgebildet sind. Das Kunststoffscharnierge-
lenk 25 ist von der Kante der Schmalseiten jeweils be-
abstandet angeordnet, so dass sich bei der Umwand-
lung in den Verbinder zweiten Typs der Anschlag
21 realisieren lässt, und beim Verbinder ersten Typs
der Abstand zwischen den beiden Teilelementen 24
dem notwendigen Abstand für das Einschieben in
zwei Aufnahmen 6 zweier aneinander liegender Pa-
letten entspricht. Selbstverständlich kann das Kunst-
stoffscharniergelenk auch an einer anderen der vier
Schmalseiten ausgebildet sein, wobei dann jedoch
eine Umwandlung von einem Verbinder ersten Typs
in einen Verbinder zweiten Typs nicht möglich ist.

[0064] Eine andere Möglichkeit, ein Verbindungsele-
ment zu realisieren, welches sowohl als Verbinder
ersten Typs als auch als Verbinder zweiten Typs
eingesetzt werden kann, besteht darin, das Verbin-
dungselement modular aus einem ersten Grundmo-
dul 26.1 und einem zweiten Grundmodul 26.2, wel-
che beide im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet
sind, zusammenzusetzen. Solche Grundmodule sind
in den Fig. 9a–b gezeigt. Ein Verbinder ersten Typs
und ein Verbinder zweiten Typs ist aus diesen bei-
den Grundmodulen 26.1 und 26.2 durch Steckverbin-
dungen herstellbar, an dem einen Grundmodul 26.1
ist beispielsweise ein Stecker ausgebildet, am Grund-
modul 26.2 eine Buchse, wobei diese am jeweils min-
destens einer der Schmalseiten ausgebildet sind, um
einen Verbinder zweiten Typs herzustellen, und/oder
an eine der Großflächen, um einen Verbinder ersten
Typs herstellen zu können.

[0065] In einer besonders bevorzugten Ausführung,
wie sie in den Fig. 9a) und Fig. 9b) gezeigt ist, ist zur
Verbindung des ersten Grundmoduls 26.1 mit dem
zweiten Grundmodul 2 in einer Längsrichtung an ei-
ner Schmalseite des ersten Grundmoduls 26.1 ei-
ne erste Schwalbenschwanzführung 27.1 und an ei-

ner Schmalseite des zweiten Grundmoduls 26.2 ei-
ne an die erste Schwalbenschwanzführung 27.1 an-
gepasste erste Schiene 27.2 ausgebildet. Auf die-
se Weise lässt sich aus den beiden Grundmodulen
26.1 und 26.2 bereits ein Verbinder zweiten Typs
herstellen. Alternativ oder bevorzugt ergänzend ist
zur Verbindung des ersten Grundmoduls 26.1 mit
dem zweiten Grundmodul 26.2 in einer Querrich-
tung zur Bildung des Verbinders ersten Typs an ei-
ner Großseite des ersten Grundmoduls 26.1 eine
zweite Schwalbenschwanzführung 28.1 und an ei-
ner Großseite des zweiten Grundmoduls 26.2 eine
an die zweite Schwalbenschwanzführung angepass-
te zweite Schiene 28.2 ausgebildet. In der Darstel-
lung in Fig. 9a, Fig. 9b ist in äquivalenter Weise
die zweite Schwalbenschwanzführung 28.1 am zwei-
ten Grundmodul 26.2 ausgebildet, entsprechend die
zweite Schiene 28.2 am ersten Grundmodul 26.1. Auf
diese Weise lässt sich der Verbinder ersten Typs her-
stellen, wenn die beiden Grundmodule in der zwei-
ten Schwalbenschwanzführung 28.1 zusammenge-
setzt werden.

[0066] Mit vier solcher Grundmodule, je zwei Grund-
modulen 26.1 und 26.2 lässt sich auch ein in Fig. 9c)
gezeigter Verbinder dritten Typs 29 ausbilden. Je
zwei verschiedene Grundmodule sind hier in Längs-
und in Querrichtung miteinander verbunden. Mit ei-
nem solchen Verbinder dritten Typs lassen sich
gleichzeitig vier Display-Paletten miteinander verbin-
den. Alternativ können auch Mittel an den Rücksei-
ten 16 zweier Verbinder ersten Typs 11, wie er in
Fig. 3 dargestellt ist, ausgebildet sein, die ein Zusam-
menstecken zweier solcher Verbinder ersten Typs 11
zu einem Verbinder dritten Typs 29 erlauben. Die
Grundmodule wären in diesem Fall zwei Verbinder
ersten Typs 11, die sich an ihren Rückseiten 16 durch
die Ausbildung der Elemente für die Steckverbindung
– beispielsweise einer Schwalbenschwanzführung –
unterscheiden.

[0067] Die vorangehend beschriebene Display-Pa-
lette mit dem dazugehörigen Verbindungselement er-
möglicht vor Ort einen flexiblen Zusammenbau ver-
schiedener Display-Paletten zu größeren Einheiten,
auch wenn diese Paletten bereits beladen sein soll-
ten. Durch die Lagerung bzw. Aufbewahrung der
Verbindungselemente in einer dafür vorgesehenen
Lageraufnahme an der Palette lässt sich gleichzei-
tig das Risiko verringern, dass Verbindungselemente
verloren gehen, wenn sie nicht verwendet werden, da
Palette und Verbindungselement nicht an verschie-
denen Orten aufbewahrt werden müssen.

Bezugszeichenliste

1 Oberseite
2.1–2.4 Randseite
3 Eckbereich
4 Fuß
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5.1–5.6 Display-Aufnahme
6 Aufnahme
7 Unterseite
8 Innenwand
9 gratförmige Erhebung
10 Lageraufnahme
11 Verbinder ersten Typs
12.1, 12.2 plattenförmiges Teilelement
13.1 Großseite des Teilelements
14 vorderer Randbereich
15 Wulst
16 Rückseite
17 Nut
18 Verbinder zweiten Typs
19 Randbereich
20.1 innere Großfläche
20.2 äußere Großfläche
21 Anschlag
22 Stützerhebung
23 Kombinationsverbinder
24 Teilelement
25 Kunststoffscharniergelenk
26.1, 26.2 Grundmodul
27.1 erste Schwalbenschwanzfüh-

rung
27.2 erste Schiene
28.1 zweite Schwalbenschwanzfüh-

rung
28.2 zweite Schiene
29 Verbinder dritten Typs
E Einschubrichtung



DE 20 2015 104 613 U1    2015.10.29

11/23

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011003999 A1 [0004]
- US 5310063 [0005]
- DE 102012004539 A1 [0006]



DE 20 2015 104 613 U1    2015.10.29

12/23

Schutzansprüche

1.   Display-Palette aus Kunststoff zur Lagerung von
zu transportierenden und zu präsentierenden Objek-
ten, umfassend
– ein Deck mit einer Unterseite (7), einer von die-
ser beabstandeten Oberseite (1) und einem Obersei-
te (1) und Unterseite (7) verbindenden Rand aus vier
Randseiten (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), von denen sich je zwei
gegenüberliegen und parallel zueinander verlaufen,
wobei benachbarte Randseiten (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) in
Eckbereichen (3) aneinanderstoßen,
– Standelemente, welche von der Unterseite (7) des
Decks abstehend ausgebildet sind, und
– mindestens eine Display-Aufnahme (5.1–5.5) zur
Befestigung eines Displays, dadurch gekennzeich-
net, dass
– die Display-Palette mindestens ein im wesentlichen
plattenförmig aufgebautes Verbindungselement mit
zwei parallelen, äußeren Großseiten zur Verbindung
mit einer weiteren, baugleichen Display-Palette um-
fasst, und
– in mindestens einem Eckbereich (3) mindestens ei-
ner Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) eine Aufnahme (6)
ausgeformt ist, welche als Führung zum teilweisen
Einschieben des mindestens einen Verbindungsele-
ments entlang einer Einschubrichtung (E) ausgebil-
det ist, welche parallel zu einer Längsrichtung der
Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), an der die Aufnahme
(6) ausgeformt ist, liegt.

2.   Display-Palette nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im eingeschobenen Zustand die
äußeren Großseiten des Verbindungselements par-
allel zu der Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) liegen, an
der die Aufnahme (6) ausgeformt ist.

3.     Display-Palette nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwi-
schen eingeschobenem Verbindungselement und
Deck in den Richtungen senkrecht zur Einschubrich-
tung (E) formschlüssig und entlang der Einschubrich-
tung (E) kraftschlüssig ist.

4.   Display-Palette nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (6)
eine gegenüber der Oberfläche der Randseite (2.1,
2.2, 2.3, 2.4) nach innen zurückgesetzte Innenwand
(8) umfasst, und dass die Führung eine von einer Un-
terkante der Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) nach oben
und eine von einer Oberkante der Randseite (2.1, 2.2,
2.3, 2.4) nach unten stehende gratförmige Erhebung
(9) umfasst, oder dass die Führung als Außenwand
der Aufnahme (6) ausgebildet ist.

5.   Display-Palette nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
element als ein Verbinder eines ersten Typs (11) zur
Verbindung mit einer weiteren Display-Palette an der
Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), an der die Aufnahme

(6) ausgeformt ist, parallel zur Einschubrichtung (E),
ausgebildet ist, mit zwei im Wesentlichen plattenför-
migen Teilelementen (12.1, 12.2), wobei je eine der
äußeren Großseiten des Verbindungselements an je
einem der Teilelemente (12.1, 12.2) ausgebildet ist,
und wobei die Teilelemente (12.1, 12.2) an einer ihrer
Schmalseiten miteinander verbunden sind.

6.   Display-Palette nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes der Teilelemente zumin-
dest in einem in Bezug auf die Einschubrichtung (E)
oberen und einem unteren Randbereich, welche an
Schmalseiten ausgebildet sind, die an die Schmal-
seite angrenzen, an denen die Teilelemente (12.1,
12.2) miteinander verbunden sind, eine Dicke auf-
weist, die gegenüber dem Abstand zwischen Innen-
wand (8) und Außenwand bzw. gratförmiger Erhe-
bung (9) ein Übermaß aufweist.

7.     Display-Palette nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes der Teilelemen-
te (12.1, 12.2) in einem vorderen Randbereich, wel-
cher an einer Schmalseite ausgebildet ist, die derjeni-
gen Schmalseite, an der die Teilelemente (12.1, 12.2)
verbunden sind, gegenüberliegt, sich in mindestens
einer der beiden Richtungen senkrecht zur Einschub-
richtung (E) verjüngend ausgebildet ist.

8.     Display-Palette nach einem der Ansprüche 5
bis 7, bei der die Führung gratförmige Erhebungen
(9) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
reich zwischen den Teilelementen (12.1, 12.2) im
oberen und unteren Randbereich jeweils als einseitig
abgesetzte Nut (17) ausgebildet ist.

9.     Display-Palette nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbin-
dungselement als ein Verbinder eines zweiten Typs
(18) zur Verbindung mit einer weiteren Display-Palet-
te an einer Randseite (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) senkrecht zu
derjenigen, an der die Aufnahme ausgeformt ist, und
senkrecht zur Einschubrichtung (E), ausgebildet ist.

10.   Display-Palette nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das der Verbinder zweiten Typs
(18) zumindest in einem in Bezug auf die Einschub-
richtung (E) oberen und einem unteren Randbereich,
welche an einander gegenüberliegenden Schmalsei-
ten ausgebildet sind, eine Dicke aufweist, die gegen-
über dem Abstand zwischen Innenwand (8) und Au-
ßenwand bzw. gratförmiger Erhebung (9) ein Über-
maß aufweist.

11.   Display-Palette nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbinder zweiten
Typs (18) in einem in Bezug auf die Einschubrich-
tung vorderen und einem hinteren Randbereich, wel-
che an einander gegenüberliegenden Schmalseiten
ausgebildet sind, sich in mindestens einer der beiden
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Richtungen senkrecht zur Einschubrichtung (E) ver-
jüngend ausgebildet ist.

12.   Display-Palette nach einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Ver-
binder zweiten Typs (18), bevorzugt auf derjenigen
äußeren Großseite, welche im eingeschobenen Zu-
stand nach außen weist, Anschläge (21) zur Verhin-
derung eines vollständigen Einschiebens in die Auf-
nahme (6) ausgebildet sind, welche in Bezug auf die
Länge entlang der Einschubrichtung (E) mittig ange-
ordnet sind.

13.     Display-Palette nach einem der Ansprüche
9 bis 12, bei der die Führung gratförmige Erhebun-
gen (9) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass auf
derjenigen äußeren Großseite, welche im eingescho-
benen Zustand nach außen weist, Stützerhebungen
(22) zur Abstützung gegen eine Kante des Grats aus-
gebildet sind.

14.   Display-Palette nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbin-
dungselement aus zwei plattenförmigen Teilelemen-
ten (24) zusammengesetzt ist, welche an einer ih-
rer Schmalseiten über ein Kunststoffscharniergelenk
(25) verbunden sind.

15.   Display-Palette nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbin-
dungselement modular aus einem ersten, im Wesent-
lichen plattenförmigen Grundmodul (26.1) und einem
zweiten, im Wesentlichen plattenförmigen Grundmo-
dul (26.2) ausgebildet ist, wobei beide Grundmodu-
le (26.1, 26.2) in Längsrichtung und/oder in Querrich-
tung miteinander durch Steckverbindungen verbind-
bar sind.

16.   Display-Palette nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass
– zur Verbindung des ersten Grundmoduls (26.1) mit
dem zweiten Grundmodul (26.2) in einer Längsrich-
tung an einer Schmalseite des ersten Grundmoduls
(26.1) eine erste Schwalbenschwanzführung (27.1)
und an einer Schmalseite des zweiten Grundmoduls
(26.2) eine an die erste Schwalbenschwanzführung
(27.1) angepasste erste Schiene (27.2) ausgebildet
sind, und / oder
– zur Verbindung des ersten Grundmoduls (26.1) mit
dem zweiten Grundmodul (26.2) in einer Querrich-
tung an einer Großseite des ersten Grundmoduls
(26.1) eine zweite Schwalbenschwanzführung (28.1)
und an einer Großseite des zweiten Grundmoduls
(26.2) eine an die zweite Schwalbenschwanzführung
(28.1) angepasste zweite Schiene (28.2) ausgebildet
sind.

17.     Display-Palette nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verbindung von
vier Display-Paletten ein Verbinder dritten Typs (29)

aus zwei ersten Grundmodulen (26.1) und zwei
zweiten Grundmodulen (26.2) ausgebildet ist, wobei
je zwei verschiedene Grundmodule (26.1, 26.2) in
Längs- und in Querrichtung miteinander verbunden
sind.

18.     Display-Palette nach einem der Ansprüche
1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass an einer
der Randseiten (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) mindestens eine
taschenförmige Lageraufnahme (10) zur Lagerung
des Verbindungselements oder, bei einem aus meh-
reren Einzelteilen zusammengesetzten Verbindungs-
element, mindestens eines seiner Einzelteile ausge-
bildet ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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